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Vorsicht Steuerfalle: Geschenke an Geschäftsfreunde und Mitarbeiter! 

 

Die Blätter verlieren Ihr Grün und weichen den Gelb, Braun- und Rot-Tönen. Wir brauchen wieder 

eine Jacke, wenn wir das Haus verlassen. Mit langsamen Schritten kommt der Winter auf uns zu 

und wie jedes Jahr dauert es dann nicht mehr lange bis es Weihnachten ist. Da Weihnachten auch 

die Zeit des Schenkens ist und Sie bestimmt kein Geld ungewollt an das Finanzamt verschenken 

wollen, bekommen Sie heute diese Tipps, die Sie unter steuerlichen Gesichtspunkten bei Ge-

schenken an Ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner beachten sollten. 

 

Schenken ist nicht einfach und benötigt eine gute Vorbereitung, um die steuerlichen Fallen zu 

umgehen. Das hatte der römische Schriftsteller Seneca bereits vor über 2.000 Jahren erkannt: 

 

Man irrt, wenn man glaubt, dass Schenken eine leichte Sache sei. Es hat recht viele 

Schwierigkeiten, wenn man mit Überlegung geben und nicht nach Zufall und Laune ver-

schleudern will. 

 

Präsente an Geschäftspartner sind nur begrenzt als Betriebsausgabe absetzbar. Sie dürfen pro 

Empfänger und Jahr maximal 35 Euro betragen. Dieser Betrag ist ein Nettobetrag, wenn das Un-

ternehmen vorsteuerabzugsberechtigt ist. Ist das nicht der Fall ist es ein Bruttobetrag. Wenn 

dieser Betrag überschritten wird, ist weder der Abzug als Betriebsausgaben möglich, noch die 

Geltendmachung von bezahlter Vorsteuer. Zusätzlich muss der Schenker die Beträge auf ein se-

parates Konto buchen und eine Liste der Beschenkten führen. Die Aufzeichnungspflicht kann ver-

hindert werden, wenn sogenannte "Streuartikel" verschenkt werden. Das sind Werbemittel, die 

viele Menschen erreichen und die Bekanntheit des Unternehmens steigern sollen. Hierzu gehören 

Artikel, wie z. B. Kugelschreiber oder Kalender. Streuartikel sind es aber nur dann, wenn sie ei-

nen Wert von bis zu 10 Euro nicht übersteigen. Bei diesen Artikeln sollte durch Fotos oder sonsti-

ge Aufzeichnungen dokumentiert werden, dass es sich um Streuartikel handelt. Die Geschenke 

(ausgenommen Streuartikel) kann der Schenker pauschal mit 30 % + Soli versteuern. Wenn das 

nicht geschieht, muss der Beschenkte die Geschenke versteuern. Hierzu muss dem Beschenkten 

der Wert des Geschenkes mitgeteilt werden. Das ist nicht praktikabel. 
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Unser Tipp: Anstatt Geschenke, verschenken Sie sogenannte Aufmerksamkeiten an Ihre Ge-

schäftspartner. Der Unterschied ist: Aufmerksamkeiten, die aus einem persönlichen Anlass, wie z. 

B. bei einem Geburtstag, einer Hochzeit, einer Kindergeburt oder einem Geschäftsjubiläum ver-

schenkt werden. Sie sind bis zu einem Betrag von 35 Euro (netto), bei einer Vorsteuerabzugsbe-

rechtigung, als Betriebsausgaben abziehbar und unterliegen nicht der Pauschalbesteuerung in 

Höhe von 30 % + Soli. Überlegen Sie sich, anstatt zu Weihnachten lieber zu besonderen Anlässen 

zu schenken. Zu diesen Anlässen ist die Wirksamkeit des Geschenkes auch deutlich höher, da 

man sich an dieses persönliche Geschenk zu dem besonderen Anlass viel besser erinnert. 

 

Geschenke an eigene Mitarbeiter sind als Betriebsausgaben abziehbar. Beachten Sie: Das Ge-

schenk darf nicht mehr als 40 Euro (brutto) wert sein, sonst muss Ihr Mitarbeiter das Geschenk 

versteuern. Als Alternative kann der Arbeitgeber das Geschenk pauschal mit 25 % versteuern.  

 

In den Wintermonaten wird in den Unternehmen die Weihnachtsfeier geplant. Beachten Sie auch 

hier die Steuerfalle: Es dürfen für zwei Veranstaltungen im Jahr maximal 110 Euro (brutto) pro 

Mitarbeiter und Veranstaltung ausgegeben werden, sonst müssen die Mitarbeiter die Zuwendung 

als geldwerten Vorteil versteuern. Durch zwei neue Urteile des BFH hat sich die Ermittlung der 

Grenze positiv für die Steuerpflichtigen geändert. Ab sofort sind nur noch Leistungen einzubezie-

hen, die die Teilnehmer konsumieren können, also vor allem Speisen, Getränke, Musik und ähnli-

che Darbietungen. Kosten für organisatorische Tätigkeiten wie für einen Event-Veranstalter, Miet-

kosten oder Kosten für die Anreise der Mitarbeiter sind nicht einzubeziehen. Ebenfalls zu Gunsten 

der Steuerpflichtigen wurde entschieden, dass die ermittelten Gesamtkosten zu gleichen Teilen 

auf die Gäste und damit auch auf Familienangehörige und Begleitpersonen des Arbeitnehmers 

aufzuteilen sind. Die sogenannte "Angehörigenfalle" gehört somit der Vergangenheit an, da die 

Kosten bei der Berechnung, ob die Freigrenze überschritten ist, grundsätzlich nicht mehr dem 

Arbeitnehmer zuzurechnen sind. Unser Tipp ist daher auch Familienangehörige und Begleitperso-

nen mit einzuladen und damit das Betriebsklima zu fördern. 

 

Gerne unterstützt Sie beim richtigen Schenken auch ein beratender Steuerberater. In unserem 

Partnernetzwerk der Steinseifer-Seminare ist das die awicontax GmbH & Co. KG. 

 

Die in dieser Ausgabe enthaltenen Tipps dienen lediglich Ihrer unverbindlichen Information und 

ersetzen keine individuelle Beratung. Eine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit und inhaltliche 

Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Für Entscheidungen, die auf der 

Basis der in diesen Informationen getroffen werden, ist allein der jeweilige Nutzer verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awicontax.de/
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Ausführliche Informationen über unsere Qualifizierungsarbeit in der 

modernen, zukunftsorientierten und nachhaltig erfolgreichen Unter-

nehmensentwicklung und Unternehmensführung finden Sie unter 

www.steinseifer.com.  

 

So erreichen Sie mich:  

Telefon  +49 (0)174 2493577 

E- Mail  klaus.steinseifer@steinseifer.com 
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